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Jugend-Rundschreiben Nr. 12 /2006 
 
Verfahren zur Feststellung eines erhöhten und wesentlich erhöhten Bedarfs an 
sozialpädagogischer Hilfe gemäß § 4 (7) Kindertagesförderungsverordnung - VO-
KitaFöG 

�  

 
Nach §§ 1 (3) und 6 Kindertagesförderungsgesetz - KitaFöG - darf keinem Kind mit Behinderungen 
die Aufnahme in eine Tageseinrichtung verwehrt werden. In der Regel sind Kinder mit Behinderun-
gen gemeinsam mit anderen Kindern zu betreuen. § 11 (2) 3.a KitaFöG regelt, dass für behinderte 
Kinder zusätzliches sozialpädagogisches Personal bereitzustellen ist.  
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Die Voraussetzungen für die Gewährung von zusätzlichem sozialpädagogischen Personal für einen 
erhöhten und wesentlich erhöhten Bedarf sowie der stellenmäßige Umfang sind in § 4 (7) und 
§ 16 (2) VOKitaFöG festgelegt. 
 
Das örtlich zuständige Jugendamt stellt den Bedarf an zusätzlicher sozialpädagogischer Hilfe für Kin-
der mit Behinderungen fest. Dabei wird unterschieden zwischen  
 

�� einem erhöhten Bedarf an sozialpädagogischer Hilfe, der durch 0,25 Stellenanteil für zusätzli-
ches Fachpersonal zu decken ist, und  

�� einem wesentlich erhöhten Bedarf an sozialpädagogischer Hilfe, der durch 0,5 Stellenanteil 
für zusätzliches Fachpersonal zu decken ist.  

 
Für die Zuerkennung eines erhöhten Bedarfs an zusätzlicher sozialpädagogischer Hilfe ist künftig 
nicht mehr allein die Zuordnung zum Personenkreis der Behinderten ausschlaggebend, sondern es 
muss auch ein aus der Behinderung folgender, tatsächlicher Bedarf an zusätzlichem sozialpädagogi-
schen Personal festgestellt werden. Die Voraussetzungen für Personalzuschläge für Kinder mit Behin-
derungen werden vom zuständigen Jugendamt unter Einbeziehung der im Bezirk für Behinderte zu-
ständigen Fachstelle geprüft. Die zuständige Fachstelle ist im Bezirk in eigener organisatorischen Ver-
antwortung zu bestimmen. 
 
Nach § 4 (7) VOKitaFöG erfolgt die Feststellung eines wesentlich erhöhten sozialpädagogischen Be-
darfs analog dem Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII im Zusammenwirken von sozialpädagogi-
schen und therapeutischen Fachkräften. Das Verfahren im Einzelnen ist wie folgt: 
 
 
1. Einleitung des Feststellungsverfahrens 
 
Die Feststellung eines wesentlich erhöhten Bedarfs an sozialpädagogischer Hilfe erfolgt grundsätzlich 
erst nach Aufnahme und Beobachtung des Kindes in einer Tageseinrichtung. Nach der Beobach-
tungsphase ist auf der Grundlage des Förderplans (Beobachtungsbogen und Verlaufsplan) durch die 
Facherzieherin für Integration ein Entwicklungsbericht des Kindes zu erstellen, der mit den Eltern zu 
besprechen ist. 
 
Wenn die Fachkräfte der Tageseinrichtung im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten des Kin-
des und der zuständigen Kinder- und Jugendambulanz/SPZ vermuten, dass das Kind auf Grund der 
Art und Schwere seiner Behinderung einen wesentlich erhöhten Bedarf an sozialpädagogischer Hilfe 
haben könnte, teilt die Leitung der Tageseinrichtung dies dem zuständigen Jugendamt (Wohnort des 
Kindes) mit. Der Entwicklungsbericht des Kindes ist mitzuliefern. 
 
 
2. Bildung eines Ausschusses 
 
Das Jugendamt - in der Regel der/die für pädagogische Sachbearbeitung zuständige Mitarbeiter/in - 
veranlasst daraufhin die Einberufung eines Ausschusses zur Feststellung eines wesentlich erhöhten 
Bedarfs an sozialpädagogischer Hilfe. 
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Der Ausschuss setzt sich wie folgt zusammen: 
 

- die Erziehungsberechtigten des Kindes, 
- die für pädagogische Sachbearbeitung und die für Sozialpädagogische Diens-

te/Behindertenhilfe zuständigen Mitarbeiter/innen der bezirklichen Jugendämter, 
- der/die für pädagogische Koordination und Fachberatung zuständige Mitarbeiter/in des Trä-

gers, 
- ein/e fachlich zuständiger/e Mitarbeiter/in der regional zuständigen Kinder- und Jugendambu-

lanz/SPZ und/oder - einzelfallbezogen - ein/e fachlich zuständiger/e Mitarbeiter/in von Spezial-
beratungsstellen bzw. Fachambulanzen, 

- die Leitung, die Facherzieherin für Integration und die Gruppenerzieherin der Tageseinrich-
tung des Kindes. 

 
Ärzte/innen der Jugendgesundheitsdienste/Kinder- und jugendpsychiatrische Dienste können zum Aus-
schuss eingeladen und/oder um eine gutachterliche Stellungnahme gebeten werden.  
 
 
3. Feststellungsverfahren 
 
Der Ausschuss fasst die einzelnen Darstellungen der Beteiligten über die Art und Schwere der Behin-
derung des Kindes zusammen, bewertet diese und stimmt gemeinsam ab, ob sich daraus ein we-
sentlich erhöhter Bedarf an sozialpädagogischer Hilfe ergibt.  
 
Grundlage für die Bewertung sind 
 
a) der Entwicklungsstand des Kindes im 
 

- motorischen Bereich (Grob- und Feinmotorik), 
- sensorischen Bereich (isolierte Entwicklung der Sinnesorgane, Koordination der einzelnen Sin-

nesorgane, Handlungsabläufe), 
- sprachlich-kommunikativen Bereich (Fähigkeit zur verbalen/nonverbalen Kommunikation), 
- kognitiven Bereich, 
- sozial-emotionalen Bereich (Ich-Entwicklung und Sozialentwicklung) sowie 

 
b) der Bedarf an pflegerischer Unterstützung im Alltag des Kindes. 
 
Der Ausschuss soll im Abstimmungsprozess zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommen. Die Fest-
stellung eines wesentlich erhöhten Bedarfs an sozialpädagogischer Hilfe kann zeitlich befristet wer-
den.  
 
Wenn es dem Ausschuss nicht gelingt, ein einvernehmliches Ergebnis zu erzielen, entscheidet das 
Jugendamt nach eigenem fachlichen Ermessen. Es kann im Konfliktfall die für die Integration behin-
derter Kinder zuständige Fachstelle der Senatsjugendverwaltung konsultieren. 
 
Das Abstimmungsergebnis des Ausschusses ist in jedem Fall (Zustimmung/Ablehnung) nach dem in 
Anlage 1 befindlichen Muster durch das zuständige Jugendamt zu protokollieren. Bei der Feststellung 
eines wesentlich erhöhten Bedarfs an sozialpädagogischer Hilfe (Zustimmung) ist dem Protokoll ein 
Anhang nach dem in Anlage 2 befindlichen Muster beizufügen. Das Protokoll verbleibt im Jugend-
amt; Durchschriften erhalten alle anderen Beteiligten des Ausschusses.  
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Bei Feststellung eines wesentlich erhöhten Bedarfs an sozialpädagogischer Hilfe durch den Ausschuss 
bewilligt das Jugendamt die Zumessung von 0,5 Facherzieherstelle für das betreffende Kind. Das 
Jugendamt prüft in zeitlichen Abständen, ob die Grundlage für die Zumessung des zusätzlichen Stel-
lenanteils weiterhin gegeben ist. Wird die Zumessung einer 0,5 Facherzieherstelle befristet, muss 
rechtzeitig vor Ablauf der Frist eine erneute Prüfung erfolgen. Für eventuelle Veränderungen ist wie-
derum der Ausschuss einzuberufen. 
 
 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Penkert 
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Anlage 1 
 
 
 Berlin,  
 
 
 
Träger der Tageseinrichtung:  
 
 
Name und Anschrift der Tageseinrichtung:  
  

 
 
 
 
Bezirksamt  ____________________________________  von Berlin 
 
 
 
 
Ausschuss zur Feststellung eines wesentlich erhöhten Bedarfs an sozialpädagogischer Hilfe 
gemäß § 4 (7) der Kindertagesförderungsverordnung - VO KitaFöG) 
 
 
 
Name, Vorname des Kindes:  
 
 
Geburtsdatum:  
 
 
Name und Anschrift des / der 
Personensorgeberechtigten: 

 

 
 
Der Ausschuss tagte am:  
 
 
Teilnehmer: 
 

Name Funktion Unterschrift 
   

   

   

   

   

   

   

   

 



Ergebnis: 
 
� Ein Bescheid des Jugendamtes, in dem bestätigt ist, dass der festgestellte 

Betreuungsbedarf den Anspruch des Kindes auf zusätzliche personelle Förderung 
gemäß § 6 des Kindertagesförderungsgesetzes  in Verbindung mit § 11 berücksichtigt, 
hat vorgelegen. 

 
 
Der Ausschuss hat übereinstimmend festgestellt, dass 
 
� ein wesentlich erhöhter Bedarf an sozial-pädagogischer Hilfe besteht und eine 

zusätzliche personelle Förderung gemäß § 16 (2) VOKitaFöG, das heißt 0,5 Stelle 
Facherzieherin für Integration zusätzlich, notwendig und geeignet ist 

 
� kein wesentlich erhöhter Bedarf an sozial-pädagogischer Hilfe besteht und eine 

zusätzliche personelle Förderung gemäß § 16 (2) VOKitaFöG, das heißt 0,25 Stelle 
Facherzieherin für Integration zusätzlich als ausreichend zu betrachten ist. 

 
 
 
� Eine Überprüfung nach Ablauf eines Jahres 
 
� Eine Überprüfung nach Ablauf von zwei Jahren 
 
wird empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Unterschrift der Vertreterin / des Vertreters des Jugendamtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stempel der Einrichtung 



Anlage 2 
 
 
 Berlin,  
 
 
 
Name und Anschrift der Tageseinrichtung:  
  

 
 
 
Name, Vorname des Kindes:  
 
 
Geburtsdatum:  
 
 
Aufnahme des Kindes in die 
Tageseinrichtung: 

 

 
 
 
� Zuordnung zu den §§ 53, 54, SGB XII 
 
� Zuordnung zum § 35 a, SGB VIII 
 
� Ein Entwicklungsbericht des Kindes liegt vor. 
 
 
Die für das Kind zuständige Facherzieherin für Integration ____________________________ 
 
 
 
Begründung für die Feststellung eines wesentlich erhöhten Bedarfs an sozial-
pädagogischer Hilfe. 
 
Grundlage für die Bewertung sind 

a) der Entwicklungsstand des Kindes im: 

 
- motorischen Bereich 
�� Grob- und Feinmotorik 

 
 
 
 
 
 
 

- sensorischen Bereich 
�� Isolierte Entwicklung der Sinnesorgane, 
�� Koordination der einzelnen Sinnesorgane,  
�� Handlungsabläufe 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
- sprachlich-kommunikativen Bereich 
�� Fähigkeit zur verbalen / 
�� nonverbalen Kommunikation 

 

 
 
 
 
 
 
 

- kognitiven Bereich 
�� Geistige Fähigkeiten 

 

 
 
 
 
 
 
 

- sozial-emotionalen Bereich 
�� Ich-Entwicklung 
�� Sozialentwicklung 

 

 
 
 
 
 
 
 

b) der Bedarf an pflegerischer Unterstützung 
des Kindes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pädagogische Zielvorstellungen zur Förderung des Kindes in der Tageseinrichtung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift der Vertreterin / des Vertreters 

des Jugendamtes 
 Unterschrift der Leitung  

der Kindertageseinrichtung 
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